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Anwendungsregelung

Dieses BMF-Schreibenist ab dem1. Januar 2026anzuwenden. Es ersetztdas BMF-Schreiben
vom26. November2013 (BStBl I S. 1532).1
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1 Unter Bezugnahme aufdas Ergebnis derErörterungenmit denoberstenFinanzbehördender
Länder giltnachdenÄnderungendurchdas Jahressteuergesetz2020vom21. Dezember 2020
(BGBl. I S. 3096,BStBl I 2021S. 6), das Jahressteuergesetz2022vom16.Dezember2022 (BGBl. I
S. 2294, BStBl I 2023S. 7) unddasKreditzweitmarktförderungsgesetzvom22.Dezember 2023
(BGBl. INr. 411, BStBl I 2024S. 144) hinsichtlichderVorsorgepauschale im
Lohnsteuerabzugsverfahren (§ 39bAbsatz 2 Satz 5Nummer 3EStG) Folgendes:

A. Allgemeines

2 Eine Vorsorgepauschalewirdausschließlich im Lohnsteuerabzugsverfahrenberücksichtigt (§ 39b
Absatz 2 Satz 5Nummer 3EStG). Über die Vorsorgepauschale hinauswerden im
LohnsteuerabzugsverfahrenkeineweiterenVorsorgeaufwendungenberücksichtigt.Eine
VorsorgepauschalewirdinallenSteuerklassenberücksichtigt.

B. Bemessungsgrundlage für die Berechnung derVorsorgepauschale (§ 39bAbsatz2Satz5
Nummer 3EStG)

3 Die beim Lohnsteuerabzug zuberücksichtigendeVorsorgepauschalesetztsichausfolgenden
Teilbeträgenzusammen:

- Teilbetrag für die Rentenversicherung (§ 39bAbsatz 2 Satz 5Nummer3Buchstabea
EStG),

- Teilbetrag für die gesetzliche Kranken-und sozialePflegeversicherung (§ 39bAbsatz 2
Satz 5Nummer 3Buchstabe bund c EStG),
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- Teilbetrag für die privateBasiskranken-undPflege-Pflichtversicherung (§ 39bAbsatz 2
Satz 5Nummer 3Buchstabe d EStG)und

- Teilbetrag für dieVersicherunggegenArbeitslosigkeit (§ 39bAbsatz2Satz 5Nummer 3
Buchstabe e EStG).

4 Ob die Voraussetzungenfür denAnsatzder einzelnenTeilbeträgevorliegen, ist jeweils gesondert
zuprüfen;hierfür ist immer derVersicherungsstatusamEnde des jeweiligen
Lohnzahlungszeitraumsmaßgebendunddas Dienstverhältnisnicht auf Teilmonateaufzuteilen.
Die Teilbeträge sindgetrennt zuberechnen;die auf volleEuro aufgerundeteSummeder
Teilbeträge ergibt die anzusetzendeVorsorgepauschale.

5 Bemessungsgrundlagefür die BerechnungderTeilbeträgefür dieRentenversicherung,die
gesetzliche Kranken-und soziale Pflegeversicherung sowie dieVersicherunggegen
Arbeitslosigkeit ist der Arbeitslohn.EinnichtbesteuerterVorteil im Sinne des § 19aAbsatz1
Satz 1EStG istdemArbeitslohnhinzuzurechnen(§ 19aAbsatz 1Satz6EStG).Der ineinem
späterenZeitpunktbesteuerteVorteil aus derÜbertragung einerVermögensbeteiligung i. S. d.
§ 19aAbsatz 1Satz1EStGist vomArbeitslohnabzuziehen(§ 19aAbsatz4Satz3EStG).
Entschädigungen i. S. d. § 24 Nummer 1EStG sindnicht alsArbeitslohnbestandteil zu
berücksichtigen (§ 39bAbsatz 2 Satz 5Nummer3 zweiterTeilsatzEStG). SteuerfreierArbeitslohn
gehört ebenfalls nicht zur Bemessungsgrundlage fürdie Berechnungderentsprechenden
Teilbeträge (BFH-Urteil vom18.März1983, BStBl II S. 475).

6 Der Arbeitslohn ist fürdie BerechnungderVorsorgepauschale nichtum die Freibeträge für
Versorgungsbezüge (§ 19Absatz 2EStG) und denAltersentlastungsbetrag (§ 24a EStG) zu
vermindern.

7 Die jeweiligeBeitragsbemessungsgrenze ist bei allenTeilbeträgender Vorsorgepauschalezu
beachten. BeieinerVersicherung inder knappschaftlichenRentenversicherung istderen
besondereBeitragsbemessungsgrenzenichtmaßgeblich.DerÜbergangsbereich inder
Sozialversicherung (z. B. in2025Arbeitslöhne von556,01€ bis 2000€) ist steuerlich
unbeachtlich.Ebenfallsunbeachtlich istdie VerminderungderBeitragsbemessungsgrenzenbeim
ZusammentreffenmehrererVersicherungsverhältnisse (§ 22Absatz2 SGB IV).

8 Die Bemessungsgrundlagefür die ErmittlungderVorsorgepauschale (Arbeitslohn)und für die
Berechnungder Sozialabgaben (Arbeitsentgelt) kannunterschiedlich sein. Fürdie Berechnung
der Vorsorgepauschale ist dassozialversicherungspflichtige Arbeitsentgeltnichtmaßgeblich.

9 Beispiel:

Ein Arbeitnehmermit einemJahresarbeitslohnvon80000€wandelt einenBetrag von6000€
bei einer angenommenenBeitragsbemessungsgrenzeinder allgemeinenRentenversicherung
von 100000€ zugunsteneiner betrieblichenAltersversorgung imDurchführungsweg
Direktzusageum.
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Bemessungsgrundlagefür die BerechnungdesTeilbetragsderVorsorgepauschalefür die
Rentenversicherung ist dersteuerpflichtigeArbeitslohnvon74000€. Das
sozialversicherungspflichtigeArbeitsentgeltbeträgt hingegen76000€, weil
sozialversicherungsrechtlichnur 4%der Beitragsbemessungsgrenze(4000€) nicht als
Arbeitsentgelt i. S. d. Sozialversicherunggelten (§ 14Absatz 1Satz 2SGB IV).

C. Teilbetrag für dieRentenversicherung (§ 39bAbsatz2Satz 5Nummer3
Buchstabe aEStG)

10 Auf der Grundlagedes steuerlichenArbeitslohns (sieheRn. 5bis 8)wird unabhängig vonder
Berechnungder tatsächlichabzuführendenRentenversicherungsbeiträgetypisierendein
Arbeitnehmeranteil für die Rentenversicherung einespflichtversichertenArbeitnehmers
berechnet,wennder Arbeitnehmer inder gesetzlichenRentenversicherungpflichtversichertund
einArbeitnehmeranteilzu entrichten ist.Das gilt auchbei der Versicherung ineiner
berufsständischenVersorgungseinrichtungbei BefreiungvonderVersicherungspflicht inder
gesetzlichenRentenversicherung (§ 6Absatz 1 Satz1Nummer1SGBVI). Das Steuerrechtfolgt
insoweit dersozialversicherungsrechtlichenBeurteilung, so dassder Arbeitgeber hinsichtlichder
maßgeblichenVorsorgepauschalekeinenzusätzlichenErmittlungsaufwand anstellenmuss,
sondernauf die ihm insoweit bekanntenTatsachenbei der Abführungder
Rentenversicherungsbeiträge-bezogenauf das jeweilige Dienstverhältnis -zurückgreifenkann.

11 Der TeilbetragderVorsorgepauschalefür dieRentenversicherunggilt daherbezogenauf das
jeweiligeDienstverhältnisbeispielsweise nichtbei

- Beamten,

- beherrschendenGesellschafter-GeschäftsführerneinerGmbH,

- VorstandsmitgliedernvonAktiengesellschaften (§ 1Satz 3 SGBVI),

- versicherungsfreiweiterbeschäftigtenBezieherneiner VollrentewegenAltersoder
vergleichbarenPensionsempfängern(§ 5Absatz4Satz 1SGBVI), auchwenngemäß
§ 172Absatz 1 SGBVI einArbeitgeberanteilzur gesetzlichenRentenversicherung zu
entrichten ist,

- Arbeitnehmern, die von ihremArbeitgebernur Versorgungsbezügei. S. d. § 19 Absatz 2
Satz 2Nummer 2EStG erhalten (Werkspensionäre/Betriebsrentner),

- geringfügig beschäftigtenArbeitnehmern (geringfügigentlohnteBeschäftigung)nach
§ 8Absatz 1Nummer 1oder § 8a SGB IV,bei denendie Lohnsteuernachden
individuellenLohnsteuerabzugsmerkmalenerhobenwird und für die nur derpauschale
Arbeitgeberbeitrag zur gesetzlichenRentenversicherungentrichtetwird
(ÜbergangsregelungundBefreiungvonder Rentenversicherungspflicht),
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- geringfügigbeschäftigtenArbeitnehmern (versicherungsfreiekurzfristige Beschäftigung)
nach§ 8Absatz 1Nummer 2SGB IV, bei denendie Lohnsteuernachden individuellen
Lohnsteuerabzugsmerkmalenerhobenwird,

- anderenArbeitnehmern, die nicht inder gesetzlichenRentenversicherung
pflichtversichert sind unddeshalbauchkeinenArbeitnehmerbeitrag zurgesetzlichen
Rentenversicherung zu leistenhaben (z. B. alsPraktikantenoderaus anderenGründen),

- Arbeitnehmern,wennder Arbeitgeber nach§ 20Absatz 3 Satz 1 SGB IVden
Gesamtsozialversicherungsbeitrag allein trägt(u. a. Auszubildendemit einem
Arbeitsentgelt vonbis zumonatlich325€).

12 Bei Befreiungvonder Versicherungspflicht inder gesetzlichenRentenversicherung auf eigenen
Antrag aufgrund einer der inR 3.62Absatz 3LStR genanntenVorschriften ist derTeilbetrag für
die Rentenversicherungnur indenFällendes§ 3Nummer62Satz 2BuchstabebEStG
(gesetzliche Rentenversicherung) und § 3Nummer 62Satz2Buchstabe c EStG (berufsständische
Versorgungseinrichtung)EStG, nicht jedoch indenFällendes § 3Nummer62Satz 2Buchstabe a
EStG (Lebensversicherung)anzusetzen.

13 In Fällen, indenendie Verpflichtungbesteht, Beiträge zur Alterssicherung anausländische
Sozialversicherungsträgerabzuführen, hat derArbeitgeberbei der Berechnungder
VorsorgepauschaleeinenTeilbetrag für dieRentenversicherungnur zuberücksichtigen,wenn
der abzuführendeBeitrag -zumindest teilweise-einenArbeitnehmeranteilenthältund dem
Grunde nachzueinemSonderausgabenabzug führenkann (§ 10Absatz1Nummer2Satz 1
Buchstabe a EStG). Es ist nicht erforderlich, dassdie Bundesrepublik Deutschlandüber das
Gemeinschaftsrechtder EuropäischenUnionmit demanderenStaat auf demGebiet der
SozialversicherungverbundenoderdasseinSozialversicherungsabkommenmit demanderen
Staat geschlossenworden ist. Besteht Sozialversicherungspflicht im Inlandundparallelim
Ausland, bleiben im Lohnsteuerabzugsverfahrendie Beiträgeandenausländischen
Sozialversicherungsträgerunberücksichtigt.

D. Teilbetrag für die gesetzlicheKrankenversicherung (§ 39bAbsatz2Satz 5Nummer3
Buchstabe bEStG)

14 Auf der Grundlagedes steuerlichenArbeitslohns (sieheRn. 5bis 8)wird unabhängig vonder
Berechnungder tatsächlichabzuführendenKrankenversicherungsbeiträge typisierend ein
Arbeitnehmeranteil für die Krankenversicherung eines pflichtversichertenArbeitnehmers
berechnet,wennder Arbeitnehmer inder gesetzlichenKrankenversicherungpflichtversichert
oder freiwilligversichert ist (z. B. bei höher verdienendenArbeitnehmernundbeiBeamten,die
unterVerzicht auf einenBeihilfeanspruchsteuerfreie Arbeitgeberleistungennach§3
Nummer 62Satz1EStG erhalten[z. B. als Zuschuss, pauschale Beihilfe oderdie Erstattung von
BeiträgenzurKrankenversicherung]). Der typisierte Arbeitnehmeranteil ist auchanzusetzenbei
in der gesetzlichenKrankenversicherungversichertenArbeitnehmern, die dieanfallenden
Krankenversicherungsbeiträge invollerHöheallein tragenmüssen (oftmalsz. B. freiwillig
versicherte Beamte, EmpfängervonVersorgungsbezügen). Derentsprechende Teilbetrag ist
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jedochnur zuberücksichtigen,wennder ArbeitnehmerauchtatsächlichBeiträgezur
inländischengesetzlichenKrankenversicherung leistet. BestehtSozialversicherungspflicht im
Inlandundparallel im Ausland, bleiben im LohnsteuerabzugsverfahrendieBeiträge anden
ausländischenSozialversicherungsträger unberücksichtigt. DenArbeitnehmeranteil für die
Versicherung inder gesetzlichenKrankenversicherungdarfder Arbeitgebernur ansetzen,wenn
er (z. B. dasLohnbüro,die Besoldungsstelle) voneinerentsprechendenVersicherungKenntnis
hat (z. B. bei Zahlung eines steuerfreienZuschussesoder nachVorlageeinesgeeigneten
NachweisesdurchdenArbeitnehmer).

15 Beispiel:

LediglichderBeihilfestelle, nichtjedochder Besoldungsstelle ist bekannt, dass einBeamter
freiwillig gesetzlichkrankenversichertist.

Die Besoldungsstelle berücksichtigtbeim LohnsteuerabzugkeinenTeilbetrag für die gesetzliche
Krankenversicherung.

16 Für geringfügig beschäftigteArbeitnehmer (geringfügig entlohnteBeschäftigungnach§8
Absatz 1Nummer 1oder § 8a SGB IV sowie kurzfristige Beschäftigungnach§8Absatz 1
Nummer 2SGB IV), bei denendie Lohnsteuernachden individuellen
Lohnsteuerabzugsmerkmalenerhobenwird,ist keinTeilbetrag für diegesetzliche
Krankenversicherung anzusetzen,wennkeinArbeitnehmeranteil fürdie Krankenversicherung
zuentrichten ist. Entsprechendesgilt für andereArbeitnehmer,wennkeinArbeitnehmeranteil
zu entrichten ist;dies ist regelmäßigbei Schülernund StudentenderFall. Indenentsprechenden
Fällen ist indenLohnsteuerberechnungsprogrammen(siehez. B. BekanntmachungdesBMF
vom 22. Januar 2025, betreffenddengeändertenProgrammablaufplan für diemaschinelle
Berechnungder vomArbeitslohneinzubehaltendenLohnsteuer etc. für2025, BStBl I S. 313)
unter dem Eingangsparameter„PKV“derWert „1“einzugeben.

E. Teilbetrag für die sozialePflegeversicherung (§ 39bAbsatz 2Satz5Nummer 3
Buchstabe c EStG)

17 Der Teilbetrag fürdie sozialePflegeversicherungwird beiArbeitnehmernangesetzt, die inder
inländischensozialenPflegeversicherungversichert sind.Der Teilbetrag ist unterBerück-
sichtigungdes Grundsatzes„Pflegeversicherung folgt Krankenversicherung“auchdann
anzusetzen,wennderArbeitnehmergesetzlichkrankenversichert, jedochprivat pflegeversichert
ist. BestehtSozialversicherungspflichtim Inlandundparallel im Ausland, bleiben im
Lohnsteuerabzugsverfahrendie BeiträgeandenausländischenSozialversicherungsträger
unberücksichtigt.

18 Länderspezifische Besonderheitenbei denBeitragssätzensind zuberücksichtigen (höherer
Arbeitnehmeranteil inSachsennach§58Absatz3SGBXI [0,5Beitragssatzpunkte]).
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19 Der Beitragszuschlag fürKinderlose (§ 55Absatz3Satz1SGBXI; 0,6Beitragssatzpunkte) sowie
die Beitragsabschlägeabdem zweitenbis zum fünftenKind (§ 55Absatz3Satz 4SGBXI;
0,25Beitragssatzpunkte jeKind) sindebenfallszuberücksichtigen.

F. Teilbetrag für die privateBasiskranken-undPflege-Pflichtversicherung (§ 39bAbsatz2
Satz 5Nummer 3BuchstabedEStG)

20 Der Teilbetrag fürdie privateBasiskranken-undPflege-Pflichtversicherungwirdbei
Arbeitnehmernangesetzt, dienicht inder gesetzlichenKrankenversicherungund sozialen
Pflegeversicherungversichert sind (z. B. privat versicherte Beamte, beherrschende
Gesellschafter-Geschäftsführerundhöher verdienende Arbeitnehmer).

21 DerArbeitgeber berücksichtigthier indenSteuerklassenIbis V die ihmals
LohnsteuerabzugsmerkmalbereitgestelltenBeiträge nach§39Absatz4Nummer 4
Buchstabe bEStG, etwaigvervielfältigtunter sinngemäßerAnwendung von§39bAbsatz2
Satz 2EStG auf einenJahresbetrag, vermindertumdie nach§3Nummer 62EStG steuerfreien
Zuschüsse, die unter Berücksichtigungder als Lohnsteuerabzugsmerkmalbereitgestellten
Beiträge nach§39Absatz4Nummer 4Buchstabe aEStG ermitteltwurden. Der Teilbetragder
Vorsorgepauschale für die privateBasiskranken-undPflege-Pflichtversicherungdarf dabei
nicht negativ sein. ZudenweiterenEinzelheitensiehe auchBMF-Schreibenvom3. Juni2025
(BStBl I S. 1454) zumDatenaustauschzwischendenUnternehmender privaten
Krankenversicherungundder privatenPflege-Pflichtversicherung,der Finanzverwaltung
und denArbeitgebernimRahmendes Lohnsteuerabzugsverfahrens ab 2026.

G. Teilbetrag für dieVersicherunggegenArbeitslosigkeit (§ 39bAbsatz2Satz 5Nummer 3
Buchstabe e EStG)

22 DerTeilbetrag für dieVersicherunggegenArbeitslosigkeitwirdbeiArbeitnehmern,die inder
Arbeitslosenversicherung (SGB III) versichert sind, indenSteuerklassenIbis V angesetzt,
soweit er zusammenmitdenTeilbeträgennachden§39bAbsatz 2Satz5Nummer 3
Buchstabe b bis dEStGdenBetragvon1900€ nichtübersteigt.

H. Bescheinigung der Beiträge des Arbeitnehmers zurgesetzlichenKrankenversicherung
und zur sozialenPflegeversicherung (§ 41bAbsatz1Satz 2Nummer13EStG)

23 Unter Nummer25und 26der Lohnsteuerbescheinigung (siehe z.B. BMF-Schreibenvom
17. Februar 2025, BStBl I S. 650) sindBeiträgedes Arbeitnehmers zur inländischengesetzlichen
Krankenversicherungund zur inländischensozialenPflegeversicherung zubescheinigen.
BeiträgeanausländischeSozialversicherungsträgersindnicht zubescheinigen.
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I. Bescheinigung der Beiträge des Arbeitnehmers zurArbeitslosenversicherung (§ 41b
Absatz 1Satz 2Nummer 14EStG)

24 UnterNummer 27der Lohnsteuerbescheinigung (siehe z. B. BMF-Schreiben
vom17. Februar2025, BStBl I S. 650) sindBeiträge desArbeitnehmerszur
Arbeitslosenversicherungzubescheinigen; dies gilt auchbeiBeitragszahlungenan
ausländische Sozialversicherungsträger.

J. KeineMindestvorsorgepauschalemehr ab 2026

25 EineMindestvorsorgepauschale (§ 39bAbsatz2Satz5Nummer 3dritter TeilsatzEStG a. F.) ist
ab 2026nicht mehr zuberücksichtigen, da die Beiträgefür eine privateKrankenversicherung
und eine private Pflege-Pflichtversicherung nunmehr entsprechendder tatsächlichen
Gegebenheitensowie ggf. die Arbeitnehmerbeiträge zurVersicherunggegenArbeitslosigkeit
in pauschalierterWeise über die entsprechendenTeilbeträge derVorsorgepauschale
berücksichtigtwerden.

K. Lohnsteuer-JahresausgleichdurchdenArbeitgeber (§ 42bAbsatz1Satz3Nummer 5
und 5a sowie § 39bAbsatz 2Satz12EStG)

26 Über die in § 42b Absatz 1 Satz 3Nummer 5und5aEStG genanntenAusschlusstatbestände
hinaus ist einLohnsteuer-JahresausgleichdurchdenArbeitgeber auchdannausgeschlossen,
wenn- bezogenauf denTeilbetragderVorsorgepauschalefür dieRentenversicherung,die
gesetzliche Kranken-und soziale Pflegeversicherungoder dieVersicherunggegen
Arbeitslosigkeit - innerhalbdes Kalenderjahresnicht durchgängig eineinheitlicherBeitragssatz
anzuwendenwar. Für denpermanentenLohnsteuer-Jahresausgleich (§ 39bAbsatz 2 Satz 12
EStG) gilt dies entsprechend.

L. LohnsteuertabellenzurmanuellenBerechnung der Lohnsteuer (§ 51Absatz4
Nummer 1aEStG)

27 Aus Vereinfachungsgründenwerdenbei der ErstellungderLohnsteuertabellen-bezogenauf die
BerücksichtigungderVorsorgepauschale-der Beitragszuschlag für Kinderlose (§ 55Absatz 3
Satz 1SGBXI) unddie Beitragsabschlägeabdem zweitenbis zum fünftenKind (§ 55Absatz 3
Satz 4SGBXI) nicht berücksichtigt(siehe z.B. Bekanntmachungdes BMF vom22. Januar 2025,
betreffenddengeändertenProgrammablaufplan für die ErstellungvonLohnsteuertabellen für
2025, BStBl I S. 313). Die länderspezifischeBesonderheit bei der sozialenPflegeversicherung
(Rn. 18, höhererArbeitnehmeranteil inSachsen [0,5Beitragssatzpunkte]) ist jedochbei der
ErstellungvonLohnsteuertabellenzubeachten. Es bestehenkeine Bedenken,wenndie
Lohnsteuermittels einer Lohnsteuertabelleberechnetwird, die die Besonderheitnicht
berücksichtigt,wennder ArbeitnehmereinerentsprechendenLohnsteuerberechnungnicht
widerspricht.

28 Bei geringfügig beschäftigtenArbeitnehmern (geringfügig entlohnte Beschäftigungnach§8
Absatz 1Nummer 1oder § 8a SGB IV sowie versicherungsfreie kurzfristige Beschäftigungnach



Seite 9von 9

§ 8Absatz 1Nummer 2SGB IV), bei denendie Lohnsteuernachden individuellen
Lohnsteuerabzugsmerkmalenerhobenwird undderArbeitnehmerkeineneigenenBeitrag zur
RentenversicherungundKranken-/Pflegeversicherung zahlt, ist die Lohnsteuermit der
„BesonderenLohnsteuertabelle“zuberechnen (siehez. B. BekanntmachungdesBMFvom
22. Januar 2025, a. a. O.).

M. Pauschalierungder Lohnsteuer inbesonderenFällen(§ 40Absatz1EStG)

29 Bei der Berechnungdes durchschnittlichenSteuersatzeskannnachR 40.1Absatz3Satz 2LStR
aus Vereinfachungsgründendavonausgegangenwerden, dassdie betroffenenArbeitnehmer in
allenZweigender Sozialversicherungversichert sind und keinenBeitragszuschlag fürKinderlose
(§ 55 Absatz 3Satz1SGBXI) leistensowie keineBeitragsabschläge fürKinder ab demzweiten
bis zum fünftenKind (§ 55Absatz 3Satz 4SGBXI) zuberücksichtigensind. Die individuellen
Verhältnisseaufgrund desFaktorverfahrensnach§ 39f EStG bleibenunberücksichtigt.

Dieses Schreibenwird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht.
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